
 

 

 

Hausordnung des Schulhauses Hirschengraben 
 
Die Schülerinnen und Schüler haben sich im Schulhaus anständig zu benehmen, zur allgemeinen 
Ordnung beizutragen und den Räumen und deren Einrichtungen Sorge zu tragen.  
 
Im Schulhaus und auf dem Schulhausareal gilt Rauchverbot. 
Auch auf dem öffentlichen Grund vor dem Schulhaus (bis zur KSP und ca.200m  in Richtung Central) 
werden rauchende SchülerInnen und StudentInnen von den Lehrpersonen weggewiesen aus 
Rücksicht auf jüngere SchülerInnen. 
 
Elektronische Geräte müssen vor dem Schulhaus ausgeschaltet werden und während der 

ganzen Unterrichtszeit, inklusive Pausen, ausgeschaltet bleiben. Sie dürfen auf dem ganzen 

Schulareal nicht benützt werden und dürfen nicht sichtbar sein. 

 
Die Benützung des Lifts ist verboten. 
 
Aufenthalt über Mittag (bis 13.30 Uhr):  Nur in der Pausenhalle.  

                      Für Bewegungs- und Rufspiele ins Freie. 
 
Feuertüren müssen geöffnet bleiben.  
 
Pausenordnung / Pausenbereich: 
 
In allen kurzen Pausen:  Schulzimmer / Pausenhalle / Pausenplätze 
                                                                
In der 10-Uhr-Pause:      Pausenhalle / Pausenplätze/ Bibliothek (nur während 
und über Mittag der Öffnungszeiten 
                                                                
In den Nachmittagspausen können die Schülerinnen und Schüler auf Geheiss der Lehrkräfte in die 
Pausenhalle, auf die Pausenplätze verwiesen werden. 
 
Ausgang Pausenplatz Nord und Pausenhalle benützen. Andere Ausgänge sind während den Pausen 
verboten! 
 
Gebiet oberhalb Pausenplatz-Süd: Nur die Wege und den Sitzplatz benützen! 
 
Pausenplatz-Nord: Es ist verboten auf die Torstangen zu klettern. 
                               Es ist verboten aufs Turnhallendach zu klettern. 
 
Pausenhalle für die Primarschule und Oberstufe:  Ab Pausenplatz Nord  
 Parterre bis zur Eingangstreppe  
 Pausenhalle 
 
Fussball:   1. + 2. Klasse  Pausenplatz Süd, mit weichem Ball 
    3. -  6. Klasse Pausenplatz Nord, Goal limmatwärts 
    7. -  9. Klasse Pausenplatz Nord, Goal bergwärts 
 
Andere Ballspiele:  Nur auf dem Pausenplatz Nord möglich, wobei Spiele gegen die  

Schulhauswand verboten  sind. Im Schulhaus und in der Pausenhalle 
muss aus Sicherheitsgründen ganz darauf verzichtet werden! 

 
Mikros und andere Geräte mit Rädern müssen im Schulhausgang getragen werden! Das Befahren 
der Rampe Pausenplatz Süd ist verboten. 
 
Kaugummis sind auf dem ganzen Schulhausareal verboten! 
 
Bitte Abfallkübel fleissig benützen! 

Uebertretungen der Pausenordnung werden Klassenlehrer / Klassenlehrerin gemeldet! 



 

 

 
 
Für Lehrerinnen und Lehrer des Schulhauses Hirschengraben 
 
In der 10-Uhr-Pause machen zwei Lehrkräfte turnusgemäss die Pausenaufsicht. 
 
Die Klassenlehrkräfte machen die Pausenordnung den Schülerinnen und Schülern und ihren 
Fachlehrkräften bekannt! 
 
Bei Uebertretungen / Besonderheiten die Klassenlehrkraft ev. auch die Schulleitung oder den 
Hauswart informieren.  
 
Zu Beiginn der 10 Uhr-Pause: 
Warten bis alle Schülerinnen und Schüler der Klasse aus dem Zimmer und auf dem Weg 
zum Pausenplatz sind. Müssen die Klassen das Zimmer nach der 10-Uhr-Pause wechseln, 
Zimmer abschliessen. Das Material kann vor dem Zimmer deponiert werden. 
 
Pausenaufsicht PP Nord: Pausenplatz und Treppe vor dem Ausgang PP-Nord bis Mitihi 
überwachen, Sch. wenn nötig zum Abfall auflesen anhalten. 
 
Pausenaufsicht PP Süd: Pausenplatz überwachen, wird mit weichem Ball Fussball gespielt? 
Rundgang machen: Klappt es mit der Pausenkiste, befinden sich die Sch. oberhalb des 
Pausenplatzes nicht auf der Wiese , im Wäldchen oder hinter dem Schulhaus, liegen keine 
Abfälle herum und befinden sich keine Sch. auf dem 1.Stock und beim Hinterausgang? In der 
Pausenhalle Sch. wenn nötig zum Abfall auflesen 
anhalten. 
 
 
Ausserdem: 
- Turnhallen nach der Turnstunde abschliessen. 
- Sonnenschirme auf PP-Süd nach Benutzung bitte schliessen. 
- PH-Studenten und -Studentinnen darauf hinweisen, dass sie nicht 
  vor dem Schulhaus rauchen dürfen. 
- Während den Ferien und an den Wochenenden Fenster und Türen schliessen. 
- Parkplatztor an den Wochenenden und am Abend nach 22 Uhr schliessen. 
 
Zimmerordnung 
 - Täglich aufstuhlen. 
 - Böden frei halten von grobem Papier, Kleidungsutensilien und 
   Schultaschen. 
 - Oberfläche der Schülerpulte sauber halten. 
 - Handtücher nicht für Malzwecke verwenden. 
 - Nach Schulschluss Fenster schliessen und bei Zimmern auf der Westseite  
   (Windseite) Sonnenstoren hochziehen. 
 
Kopierraum 
- Muss immer abgeschlossen sein 
- Schülerinnen und Schüler dürfen nur in Begleitung ihrer LP kopieren 
 
  



 

 

 
 Für Schülerinnen und Schüler des Schulhauses Schanzengraben 

Für das ganze Schulhausareal: 

1. Im Schulhaus und auf dem Pausenplatz gelten gegenseitiger Respekt zwischen 
Schülerinnen, Schülern und Erwachsenen. 

2. Der Schulhauseingang für die Kinder ist auf der Pausenplatz-Seite. 
3. Alle Abfälle gehören in die Abfalleimer 
4. Während der Schul- und Hortzeit bleiben die Schülerinnen und Schüler auf dem 

Schulareal. 
5. Nach der Vormittagsschule verlassen alle Schülerinnen und Schüler das Schulhaus. 

Kinder, die im Hort essen, bleiben auf dem Pausenplatz 
 

Die oberen Stockwerke und die Gänge 
1. Das Schulhaus ist ein ruhiger Ort.  
2. Schülerinnen und Schüler gehen nur während der Schulzeit in die oberen Stockwerke.  
3. In den Gängen ist das Spielen mit Bällen verboten. 

 
Pause 

1. In der 10 Uhr Pause gehen alle Kinder nach draussen. 
2. Ballspiele sind auf dem grossen Pausenplatz erlaubt. 
3. Der Znüni wird draussen gegessen. 
4. Aus Sicherheitsgründen werden keine Gegenstände über das Geländer Richtung 

Schanzengraben geworfen. 
5. Bei Problemen ist die Pausenaufsicht Ansprechperson. 

Trotti, Inlineskates, Rollbrett, Velo 

1. Trottis und ähnliche Fahrzeuge bleiben draussen im Ständer. 
2. Nach der Mittagspause ist das Fahren auf dem grossen Pausenplatz erlaubt. 

 
Handy, Gameboy, IPod, elektronische Geräte 

Sind auf dem ganzen Schulhausareal verboten. 
 
Waffen und Feuer 

Sind auf dem ganzen Schulhausareal verboten. 

 
 
 
 
 
 
Rechtliche Grundlagen 
 
- Volksschulgesetz § 50 
- Vorlksschulverordnung § 54 
- Organisationsstatut Art. 12 
 
übergeordnet geregelte Abläufe in 
- Handbuch "Führung und Zuständigkeiten 
- Notfallhandbuch 
 


